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Die Kündigung der Beklagten vom 13.8.1993 ist 
somit als verhaltensbedingte Kündigung sozial ge­
rechtfertigt. Einer vorangehenden Abmahnung we­
gen eines vergleichbaren Fehlverhaltens des Klägers 
bedurfte es ausnahmsweise nicht. Dabei kann dahin­
gestellt bleiben, ob die Pflichtwidrigkeit des Klägers 
den Vertrauensbereich berührt hat, weil dem Kläger 
- wie er selbst vorgetragen und der Zeuge bestätigt 
hat (s. BI. 25, 105 d.A.) - die Aufgabe zugewiesen 
war, unter anderem die Zeugin „als Ausbilder und 
Unterstützer" zu betreuen und einzuarbeiten (vgl. 
dazu BAG Der Betrieb 1986, S. 1339, 1340); denn 
die festgestellte Pflichtwidrigkeit des Klägers ist alle­
mal so gewichtig, daß dieser auf keinen Fall mit einer 
Billigung seines Verhaltens durch die Beklagte rech­
nen konnte, sich vielmehr darüber im Klaren sein 
mußte, daß er bei dessen Entdeckung seinen Arbeits­
platz gefährden würde (vgl. dazu LAG Köln, LAGE 
§ 626 BGB Nr. 32). 

Die Beklagte durfte dem Kläger auch die ordent­
liche Kündigung aussprechen, da eine mildere Reak-
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tion ausschied. Der Kläger konnte weder versetzt 
noch umgesetzt werden, um jede weitere Zusammen­
arbeit mit der Zeugin zu vermeiden. Beides wurde 
durch die räumlichen Verhältnisse im Betrieb der 
Beklagten, die Art der Einsetzbarkeit des Klägers und 
der anderen Mitarbeiter und durch die Organisation 
der Arbeit und des Betriebsablaufes ausgeschlossen. 
Der Kläger hat insbesondere keine anderweitige Be­
schäftigungsmöglichkeit aufgezeigt. 

Hinsichtlich der Interessenabwägung folgt das 
Berufungsgericht den zutreffenden Ausführungen 
des Arbeitsgerichtes gern. § 543 Abs. 1 ZPO. Das 
Interesse der Beklagten, schwerwiegende Beeinträch­
tigungen der betrieblichen Zusammenarbeit, wie sie 
der Kläger herbeigeführt hat, künftig zu vermeiden, 
wiegt angesichts der notwendig engen persönlichen 
Kooperation im Schichtdienst, wie sie die Beklagte 
praktiziert, schwerer als das Bestandsinteresse des 
Klägers, der gerade zwei Jahre für die Beklagte tätig 
gewesen 1st. 

Mitgeteilt von Sabine Heinke, Karlsruhe 

Der unaufhaltsame Einstieg der Frauen in die Justiz 

1987 verringerte sich der Anteil der Frauen in den 
Parlamenten weltweit von 9,7% auf 8,8%. Wir be­
finden uns also in der Rezession. Dennoch: In den 
skandinavischen Ländern haben in Schweden 40%, 
in Nonvegen 39,4% und in Finnland 33,5% der 
Frauen an der parlamentarischen Macht teil (Statistik 
der IUP - Interparlamentarische Union - nach einem 
Bericht auf der Weltfrauenkonferenz in Peking 
1995). 

U.a. Quoten - die angewandt werden - machen 
es möglich. 

Die Tage des Europäischen Gerichtshofs in seiner 
gegenwärtigen Zusammensetzung sind gezählt. Es 
kommen Richter - hoffentlich erstmalig auch Rich­
terinnen - aus den skandinavischen Ländern hinzu. 
Der irische Sozialminister Flyn versprach im Oktober 
1995 vor dem Frauenausschuß des Europäischen 
Parlaments, sich für eine Änderung der EU-Bestim­
mungen einzusetzen. Die Kommission wolle die nö­
tigen Schritte einleiten. Anstatt durch die nationalen 
Mitgliedsregierungen sollen die Richterinnen des 
Europäischen Gerichtshofs durch einen Richterln­
nenwahlausschuß im Europäischen Parlament ge­
wählt werden. Anstatt eines Mannes solle eine Frau 
für die Gleichstellung in der Europäischen Kommis­
sion zuständig sein (taz vom 19.2.1995). Welch ein 

genialer Einfall! Zu fordern ist natürlich auch die 
paritätische Besetzung des Europäischen Gerichts­
hofs. Nicht die Bundesregierung, sondern die Euro­
pakommission des Juristinnenbundes u.a. fordert, 
die Zuständigkeit der EU für die Gleichstellung der 
Frauen im Maastrichter Vertrag festzuschreiben. 

In ihrer Erklärung zum Kalanke-Urteil hat die 
EU-Kommission Ende März 1996 festgestellt, daß 
nach diesem Urteil Frauenforderung mit Ausnahme 
der starren Quotenregelung gn.tndsätzlich zulässig 
ist, und dementsprechend angekündigt, die Richtli­
nien zur Gleichbehandlung der Geschlechter zu än­
dern (taz vom 28.3.1996). 

Auch dem männlichen Protektionismus bei der 
neuen Zusammensetzung des Bundesverfassungsge­
richts - die vier frei werdenden Richcerlnnenstellen 
in diesem Jahr sollen ausschließlich mit Männern 
besetzt werden - wollen Frauenverbände ein Ende 
bereiten. Sie fordern die Änderung des Bundesverfas­
sungsgerichtsgesetzes bezüglich des Wahlmodus und 
der Sicherstellung seiner geschlechtsparitätischen 
Zusammensetzung (Rundbrief des Juristinnenbun­
des Nr. 3, 10/1995). 

Am 1.1.1995 betrug der Prozentsatz der Frauen 
an der Richterlnnenschaft in der Bundesrepublik 
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Deutschland insgesamt 26,31 %. Von den Richter In­
nen auf Probe waren zum gleichen Zeitpunkt 
47,86% Frauen (Richterstatisrik Srand 1.1.1995). 
Wenn diese bei der Stange bleiben und die Landes­
gleichsrellungsgesetze mit Entscheidungsquote und 
Härteklausel oder mit Ergebnisquore greifen, sreht 
der 50%igen Teilhabe der Frauen in der Jusriz auch 
in den leitenden Positionen in ferner Zukunft nichts 
mehr im Wege. 37,91% der Richterinnen waren am 
1.1.1995 über 50 Jahre alt. Diese befinden sich über­
wiegend in leitenden Positionen und sind vorwie­
gend männlich. Der Anteil der über 55jährigen Frau­
en in der Richterinnen- und Sraatsanwältinschaft 
berrug dagegen im Januar 1989 nur 7%. 

Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Gerichtszweige 
ergibt sich für den 1.1.1995 folgender Frauenanteil: 
an den Verfassungsgerichren bundesweit 13%, an 
den Ordentlichen Gerichten wowie den Arbeits- und 
Sozialgerichren zwischen 26,7 und 27,7%, an den 
Verwalrungsgerichten 23,8% und an den Finanzge­
richten 10% (Richterstatistik 1.1.1995). 

Die länderspezifischen Differenzen sind erheb­
lich. Bezogen auf die Amtsgerichte lag z.B. Berlin mit 
32% am 31.12.1987 erheblich über und Bremen mit 
8% erheblich unter dem Durchschnitt. In Berlin hat 
sich die Erhöhung des Frauenanteils an den Richte­
rinnen inzwischen auch auf die Besetzung von Beför­
derungs- und Leirungspositionen ausgewirkt (Ant­
wort des Senats von Berlin auf die Kleine Anfrage der 
Senarsverwaltung für Justiz aufgrund der Anfrage der 
Abgeordneten Renate Künast von Bündnis 90/Die 
Grünen vom 14.12.1993). Erwartungsgemäß ist der 
Anteil der Frauen an den oberen Gerichten erheblich 
geringer. 1989 betrug er an den Oberlandesgerichten 
durchschnittlich 9%. Nur 5% davon waren Präsiden­
tinnen oder vorsitzende Richterinnen. An den Ober­
verwalrungsgerichten waren 8% der Richterlnnen 
weiblich, davon 4% vorsitzende Richterinnen, am 
Landessozialgerichr 13% - davon 9% vorsitzende 
Richterinnen. An den Landesarbeitsgerichten waren 
11 % der Richcerlnnen Frauen. In der Leitungsebene 
waren sie sei tener repräsentiert: Es gab zwei Vizeprä­
sidentinnen und eine Präsidentin. Nur 2% der Vor­
sitzenden an den Finanzgerichten waren Richterin­
nen. Der Frauenanteil an den Bundesrichcerlnnen 
betrug im Januar 1989 insgesamt 6%. Der Anteil der 
Rich cerinnen im höheren Dienst lag 1989 bei 8% 
(Hasseis 199 3). 

Die Statistik für 1989 beziehe sich nur auf die 
alren Bundesländer. 

Evident ist: Die leitenden und Spitzenpositionen 
sind bis auf wenige Ausnahmen bisher dem anderen 
Geschlecht vorbehalten. Der Mangel an Frauen in 
höheren Berufspositionen ist nicht mit fehlenden 
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Kandidatinnen zu erklären. Vielmehr ist u.a. die 
schlechte Informationspolitik bei Gerichten und Be­
hörden über frei werdende Beförderungsstellen und 
über die Vergabe von Sonderfunktionen ausschlagge­
bend. Es erfordert besonderen Einfallsreichtum und 
spezielle Kenn misse, um als Frau zu diesen Zugang zu 
erhalten. Darüber hinaus werden nach wie vor die 
Aufstiegschancen von Frauen durch die weiterhin be­
stehende Alleinzuständigkeit für die private Repro­
duktionsarbeit beeinträchtigt. Die Aufstiegschancen 
hängen stark von den jeweiligen Familienkonstellatio­
nen ab. Der Anteil lediger Frauen in der Besoldungs­
gruppe Rl beträgt 15%, und ca. 50% der Frauen 
haben Kinder zu versorgen. In der Besoldungsgruppe 
R3 sind 27% der Richterinnen ledig und nur 40% 
haben Kinder. Teilzeitbeschäftigung und Beurlau­
bung verschlechtern die Aufstiegschancen massiv oder 
schließen sie ganz aus und führen zur Benachteiligung 
von Frauen bei der Beförderung. Die für einen Beruf­
saufstieg unabdingbare Abordnung an ein Oberlan­
desgericht/Obergericht oder die Justizverwaltung 
stellt wegen des damit häufig verbundenen Orcswech­
sels für Frauen mir Kindern wegen deren alleiniger 
oder überwiegender Zuständigkeit für die Kinderver­
sorgung ein Karrierehindernis dar. 

Noch immer werden 2/3 der Hausarbeit von den 
Richterinnen, Staatsanwältinnen und Rechtspflege­
rinnen erledigt, wie sich aus der schrifclichen Befra­
gung von 4.522 Richterinnen, Staatsanwältinnen 
und Rechtspflegerinnen durch Angela Hasseis u.a. 
(1993) ergibt. Obwohl die Berufstätigkeit der Rich­
terinnen, Staatsanwältinnen und Rechtspflegerinnen 
unabhängig von der Frage, ob Kinder vorhanden 
sind, nahezu die uneingeschränkte Zustimmung der 
jeweiligen Ehemänner/Parmer findet, läßt diese Zu­
stimmung die faktische Verteilung der Familien- und 
Hausarbeit nach wie vor weitgehend unberührt. Dies 
ergibt sich aus den neuesten Untersuchungen über 
die familiale Arbeitsteilung (Künzler 1994). Auch 
Ehemänner aus „dual-carrier"-Ehen gehören der „In­
rernarionale der Ehemänner""an, die der Meinung ist, 
daß Hausarbeit Frauensache ist (Pross 1976). 

Der Zwang, sich zwischen Erwerbstätigkeit und 
Familie entscheiden zu müssen, besteht nach wie vor 
nur fur Frauen. Karriere machen vor allem die Mütter 
als Juristinnen, deren Männer zumindest zeirweilig 
bereit sind, die Reproduktionsarbeit zu übernehmen, 
oder die durch andere Personen von der Kinder- und 
Familienarbeit entlastet werden. 

Auch die berufsbezogene Einbindung in etz­
werke, z.B. Frauenverbände, hat entscheidenden Ein­
fluß auf den persönlichen Karriereverlauf. Richterin­
nen und Staatsanwältinnen, die der Besoldungsgrup­
pe R2 zuzurechnen sind, sind in weit höherem Maße 



134 

verbandlich organisiert als ihre Kolleginnen. Der An­
teil der Richterinnen in den Besoldungsgruppen R2, 
die in einem Berufsverband organisiert sind, liegt bei 
39%, bei den Staatsanwältinnen 50% gegenüber 
25% in der Besoldungsgruppe Rl (Hasseis 1993). 

Die Mehrfachbelastung von Frauen durch Beruf 
und Familie als schlechtere berufliche Ausgangsposi­
tion im Vergleich zu männlichen Kollegen hat immer 
noch nicht zu einer Artikel 3 II GG entsprechenden 
Angleichung der z.Z ausschließlich an der männli­
chen Erwerbsbiographie orientierten Beförderungs­
kriterien geführt. 

Daher fordern Richterinnen, Staacsanwälcinnen 
und Rechtspflegerinnen einerseits Verbesserungen in 
der öffentlichen Kinderbetreuung einschließlich der 
Betreuung am Arbeitsplatz sowie Entlastung durch 
den Ehemann/Partner und Haushaltshilfen und an­
dererseits Quotenregelungen und Förderrichtlinien 
für Frauen. Tatsächlich vermögen reduzierte Arbeits­
zeiten für Frauen und Männer scacc Teilzeicarbeic 
sowie Aufhebung der geschlechtshierarchischen Ar­
beitsteilung und Verziehe auf männliche Privilegien 
das Problem der strukturellen Benachteiligung von 
Frauen am besten zu lösen. 

Wahrend die älteren Juristinnen - vor allem, 
wenn sie beruflich erfolgreich sind- crocz z. T. erheb­
licher beruflicher Durchsetzungsprobleme die Me­
chanismen ihrer beruflichen Benachteiligung baga­
tellisieren oder negieren - z.B. ,,Selbscblockade" und 
„Selbstdemontage" von Frauen im Umgang mit 
Mache und ,,fehlendes Selbstbewußtsein" als Kar­
rierebarrieren bezeichnen-, zeigen sich die jüngeren 
Juristinnen sensibler und kritischer gegenüber Dis­
kriminierungserfahrungen im Beruf. Sie betonen 
stärker die Gleichberechtigung von Frauen und Män­
nern bezogen auf die Berufswelt und partnerschaftli­
che Aufteilung der Familienarbeit. Sie fordern mehr 
Frauenquoten sowie Verbesserungen bei Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen, generelle 
Veränderungen bei der Personalauswahl und mehr 
Einfluß von Frauen in Personalfragen. 

Die älteren Juristinnen standen unter erhebli­
chem Druck, gleiche berufliche Qualifikation und 
Leistungsfähigkeit wie ihre männlichen Kollegen be­
weisen zu müssen, obwohl die Verbindung von Beruf 
und Familie ihnen ohnehin überdurchschnittliche 
Leistungen abforderte. Die Außenseicerinposicion 
führte dann auch verständlicherweise zu Anpassungs­
zwängen im Verhalten und zur Übernahme des 
männlichen Blicks bezüglich des Frauenbildes 
(Burgsmüller 1984, S. 100 ff.). Hinzu komme, daß 
der idealisierenden Aufwertung des eigenen und Ab­
wertung des anderen Geschlechts als Teil männlicher 
Sozialisation die Abwertung des eigenen und Aufwer­
tung des männlichen Geschlechts in der weiblichen 
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Sozialisation gegenüberstehe, was Frauensolidaricäc 
zur Ausnahme und Solidarität von Frauen mit Män­
nern zur Norm mache. 

Trotz der gestiegenen Zahl der berufstätigen Juri­
stinnen blieb deren Berufssicuacion in der Bundesre­
publik Deutschland bislang weitgehend unerforscht. 
Einzelne Erfahrungsberichte und Inhaltsanalysen 
von Lehrbüchern weisen auf generelle Grundkonflik­
te in den Ausbildungs- und Berufserfahrungen von 
Juristinnen hin (Fabricius-Brand 1982). Die In­
haltsanalyse von Lehrbüchern, Arbeitspapieren und 
Repeticorienskripcen durch Papst/Slupik (1988, S. 
225 ff.) zeige, daß Frauen in den untersuchten Schul­
fällen unterrepräsentiert sind und ihr Vorkommen an 
klischeehafte Rollen- und Handlungskonstellacionen 
gebunden ist. 

Aus den wesentlich zahlreicher vorliegenden Ana­
lysen aus den USA zum Thema Frauen in juristischen 
Berufen ergibt sich, daß die Situation US-amerikani­
scher Juristinnen von der der deutschen Juristinnen 
nicht wesentlich abweiche. Sie sind mit den gleichen 
Vorurteilen, Vorbehalten und fehlenden Kar­
rierechancen und dem Ausschluß aus leitenden Posi­
tionen und höheren Gerichten konfrontiert. Wah­
rend Frauen bis in die 60er Jahre hinein der Zugang 
zu den Richterämtern nahezu verschlossen blieb und 
1977 in 20 Bundesstaaten noch keine Richterin ein­
gescell c war, betrug der Frauenanteil 1980 ca. 9 bis 
13% auf Bundesebene. In der Bundesrepublik waren 
zum gleichen Zeitpunkt Frauen zu 14% als Richte­
rinnen tätig. Auch in den USA sind die weniger 
attraktiven Richterämter von Richterinnen besetzt, 
z.B. an den niedrigen Kommunalgerichten oder Fa­
miliengerichten. Das Wahlverfahren zum Richcerln­
nen beruf ist die gravierende Barriere. Für eine Nomi­
nierung sind persönliche und parteipolitische Kon­
takte und Beziehungen erforderlich, zu denen Frauen 
aufgrund der bestehenden Strukturen schwerer Zu­
gang haben als Männer. Gewähl11 wurden vor allem 
Richterinnen, die einflußreiche Väter oder sonstige 
männliche Verwandte rriic entsprechenden Bezie­
hungen hatten. 

Die Öffnung der amerikanischen Rechtsberufe 
für Frauen in den später 60er Jahren beruhte auf dem 
liberal werdenden gesellschaftlichen Klima und dem 
Bedarf an qualifizierten Jurisclnnen. Sie ging mit der 
Verbesserung der Zugangschancen für Farbige und 
religiöse Minderheiten einher. In den Regelungen der 
,,civil righc acts" 1964 wurden Diskriminierungsver­
boce gegenüber Frauen und Farbigen für das gesamte 
Beschäftigungssystem aufgestellt (Epscein 1981, Ep­
scein 1971, S. 122 f., zic. nach Hasseis 1993). 

In den besser dotierten juristischen Berufspositio­
nen ist der Anteil der Frauen nach wie vor verschwin-
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dend gering. Frauen übernehmen überproportional 
Tärigkeiren, die weder presrige- noch karriereträchrig 
sind. Jurisrinnen der jüngeren Generarion mir 
Berufseinsrieg in den 70er Jahren srreben aber auch 
mehr in die cypischen „Männerdomänen" wie ecwa 
Srrafverteidigung und Wircschafrsrechr (Epsrein 
1981 a, S. 79, zic. n. Hasseis 1993). Während die 
Jurisrinnen der älreren Generarion in Konkurrenzsi­
cuarionen den Männern den Vomicc ließen, sind die 
jüngeren dazu nichr mehr bereic. Eine wachsende 
Zahl von Frauen im Rechcswesen sieht Familien­
pflichten nicht als zwingendes Karrierehindernis an. 

Die Tarsache, daß auch in den USA Juristinnen 
in den oberen Etagen der Berufshierarchie Ausnah­
meerscheinungen sind bzw. fehlen, führt Epstein dar­
auf zurück, daß starre Muster und Vorbehalte dem 
Aufstieg von Frauen entgegenstehen (Epstein 1976 a, 
1981 a, zic. n. Hasseis 1993). 

Die Zulassung der Frauen zu den juristischen 
Berufen isr ebenso wie die Aufnahme des Artikel 3 
Abs. 2 in das Grundgesetz (Reich-Hillweg 1979) und 
die Durchsetzung aller anderen Frauenrechte auch 
auf die Initiative, das Engagement und die Ausdauer 
einzelner Frauenrechtlerinnen, Frauenverbände und 
weiblicher Abgeordneter zurückzuführen. Schon seit 
Mitte des 19. Jahrhundert kämpften Frauen für die 
Gleichheit der Frauen in allen Bereichen, das Frau­
enstimmrecht, das Versammlungsrecht, die Frauen­
bildung und die Zulassung von Studentinnen zu den 
Universitäten, das Recht auf freie Berufsausübung 
erc. Die erste deutsche Juristin, Anita Augspurg, war 
eine engagierre Frauenrechtlerin, die sich im Wincer­
semester 1893/1894 an der Universitär in Zürich 
einschrieb - weil Frauen in Deutschland zu dieser 
Zeit noch nicht zum Studium zugelassen waren- und 
dort u.a. bei der ersten habilitierten Juristin Europas, 
der Schweizer Privardozentin Emilie Kernpin „Eng­
lische Rechrsgeschichte" hörte (Berneike 1995, S. 
48). 

In den USA wurde bereits 1869 die ersre Rechts­
anwältin aktiv (Barnes 1970, S. 276-308, zic. n. 
Hasseis 1993), und in Frankreich waren Rechtsan­
wältinnen seit 1900 tätig (Kohleiss 1988, S. 115-
127). 

In Deurschland machten im März 1896 die ersren 
Schülerinnen das Abitur. Seit dem Wintersemester 
1895/ l 896 waren Frauen an der Königlichen Fried­
rich-Wilhelms-Universität in Berlin - allerdings nur 
als Gasthörerinnen - zugelassen, ohne daß eine Im­
matrikulation möglich war. Aufgrund der Forderun­
gen des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, des­
sen Vorsitzende Helene Lange war und des Frauen­
vereins „Reform" wurden schließlich zwischen 1899 
und 1909 Frauen zu vereinzelten Studien zugelassen 
(Schlüter 1992). Im Fach Rechrswissenschaften er-
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hielten Frauen erstmals zwischen 1900 und 1909 die 
Möglichkeit, sich an deutschen Universitäten zu im­
matrikulieren. Die Teilnahme an der ersten juristi­
schen Staatsprüfung und damit auch an der Referen­
darinausbildung und an der zweiten juristischen 
Staatsprüfung wurde ihnen jedoch weiterhin unter­
sage, so daß die Ausübung juristischer Berufe nicht 
möglich war (Berent 1919/1920, S. 332-334, zit. n. 
Hasseis 1993). 

Ersrmalig wurden 1912 in Bayern Frauen zur 
juristischen Staatsprüfung zugelassen, ohne jedoch 
die Berufsbezeichnung „Referendarin" und die Zu­
lassung zum Vorbereitungsdienst zu erhalten (Deut­
scher Juristinnenbund 1984). 

Bereits 1894 hatte Marie Srritt (1855-1928) in 
Dresden den ersten „Rechtsschutzverein für Frauen" 
gegründec. Kurz vor der ersten Lesung des BGB im 
Reichstag bildete sich im Januar 1896 ein Komitee 
Münchener Frauen und encwarf eine Resolution 
zum Familienrecht, die 25.000 Unterschriften be­
kam. Marie Raschke, die zusammen mit Anita Augs­
purg Rechtskurse für Frauen zum Familienrechr an­
bot, analysierte und kritisierte das Familienrechc. 
Dieses orientiere sich nicht an einem gemeinsamen 
,,natürlichen Menschenrecht", es unterscheide viel­
mehr zwischen einem „männlichen und einem ge­
ringeren weiblichen Reche" (Raschke 1896, S. 67-
69). eben dem Reche auf Gleichheit und die Frei­
heit und Würde eigener Entscheidungen gegenüber 
dem Ehemann als Menschenrechte der Frau in der 
Familie deklarierte sie u.a. das Recht auf Eigenrum 
für Frauen. 

Da sich immer mehr Frauen als Jurastudentinnen 
an den Universitäten einschrieben, spitzte sich die 
Debatte über die Zulassung von Frauen zum juristi­
schen Vorbereitungsdienst und den Ämtern zu. Die 
32 weiblichen Reichstagsabgeordneten forderten ei­
nen Gesetzencwurf zur uneingeschränkten Zulassung 
von Frauen zu den juristischen Berufen, dem Vorbe­
reitungsdienst sowie der Zulassung als Berufs- sowie 
Laienrichcerin und Rechtsanwältin. Gegen die Mehr­
heit der Richter- und Anwaltschaft wurde am 1. Juli 
1922 das Gesetz über die Zulassung von Frauen zu 
den Ämtern und Berufen der Rechcspflege im 
Reichstag angenommen. Die Zahl der Richterinnen 
und Staatsanwältinnen stieg aber nur sehr langsam, 
weil sich einige Justizministerien der Länder gegen 
die Einstellung von Frauen in den Justizdienst stell­
ten. Im Mai 1930 gab es in Deutschland 74 Frauen 
im richterlichen Dienst, davon vier Amts- und Land­
gerichtsrätinnen mit planmäßiger Anstellung, vier 
,,Hilfsarbeiterinnen" und 66 noch nicht. übernom­
mene Gerichcsassessorinnen. 

Aufgrund des „Gesetzes über die Wiederherstel­
lung des Beamcencums" im April 1933 wurden alle 
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jüdischen Richterlnnen und Staatsanwältlnnen ent­
lassen. Die nichtjüdischen Frauen wurden durch das 
,,Gesetz über die Rechtsstellung der weiblichen Be­
amten" vom 30.5.1932 und das „Gesetz zur Ände­
rung von Vorschriften auf dem Gebiet des allgemei­
nen Beamten-, des Besoldungs- und des Versorgungs­
rechts" vom 30.6.1933 praktisch mit einem Berufs­
verbot belegt. Eine Beamtin konnte gegen ihren Wil­
len entlassen werden. Die verbleibenden Juristinnen 
wurden nicht mehr in der „Spruchpraxis" eingesetzt, 
sondern nach und nach durch Versetzungen auf Ver­
waltungsstellen abgeschoben und von Beförderungs­
verfahren ausgeschlossen. Ab September 1935 war 
die Übernahme von weiblichen Richterinnen und 
Staatsanwältlnnen überhaupt nicht mehr möglich. 
Als Ausweichstellen wurden ihnen Tätigkeiten in der 
Verwaltung, in der „Wohlfahrtspflege", im „weibli­
chen Reichsarbeitsdienst" oder bei der „Reichstreu­
händerverwaltung" zugemutet. Nach dem 
18.12.1935 wurde keine Anwältin mehr zugelassen, 
begründet mit der Anordnung Hitlers, daß „Frauen 
weder Richter noch Anwalt werden sollten" (Meier­
Scherling 1975, S. 37). 

Wahrend der Kriegsjahre wurden Frauen ab Ja­
nuar 1942 ausnahmsweise bei größeren Gerichten 
zugelassen und ausschließlich für die Kriegsdauer in 
Grundbuch- und Registersachen eingesetzt. Ledig­
lich Ehefrauen, Müttern oder Schwestern zum 
Kriegsdienst eingewgener Rechtsanwälte wurde de­
ren Vertretung bis zu ihrem Tod erlaubt (S. 38). 

Die Zugangsmöglichkeiten der Frauen zum Ju­
stizdienst nach der Befreiung ab 194 5 resultierten in 
erster Linie aus dem Mangel an politisch unbelasteten 
männlichen Kollegen. 

Die Zwangsunterbrechung der beruflichen Lauf­
bahn der überlebenden jüdischen Richterlnnen und 
der nichtjüdischen Richterinnen während des Natio­
nalsozialismus wirkte sich bis in die 70er Jahre im 
Hinblick auf Besoldungs- und Beförderungsansprü­
che negativ aus. Von zwei gleich qualifizierten Bewer­
berinnen wurde der männliche bevorzugt, wenn er 
im Gegensatz zur Bewerberin „eine geradlinige un­
terbrechungslose Laufbahn" vorzuweisen hatte (Mei­
er-Scherling 1975, S. 12). 

Erna Proskauer, die als Jüdin im April 1933 ent­
lassen worden war, wurde nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges die Wiedereinstellung mit der Begrün­
dung verwehrt, daß sie als „verheiratete Frau nicht 
übernommen worden wäre" (Proskauer in: Fabrici­
us-Brandt 1982, S. 55). 

Die „Zölibatsklausel" im Beamtengesetz von 
Nordrhein-Westfalen verhinderte bis 1953 die Beruf­
stätigkeit verheirateter Juristinnen in diesem Land. 
Der Frauenanteil blieb in allen Rechtsberufen zu­
nächst verschwindend gering. Nach der Statistik des 
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Bundesministeriums der Justiz betrug er 1959 2,5% 
im richterlichen und 1,5% im staatsanwalclichen 
Dienst. Der Frauenanteil stieg bis 1969 an der Rich­
terlnnenschaft nur auf 6% und an der Staatsanwalt­
schaft auf 4% 

Erst seit Ende der 60er Jahre veränderte sich dies 
bemerkbar. Der Anteil der Jurastudentinnen erhöhte 
sich von 12% 1965 auf 45% im Jahre 1988. Der 
Anteil der Absolventinnen der zweiten juristischen 
Staatsprüfung lag 1985 bei rund 27% und 1989 bei 
33%. 1991 waren 40% der Referendarlnnen weib­
lich. 
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